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Integrationsfachdienste (IFD): 
Unterstützung am Ausbildungs- und Arbeitsplatz 
 
Integrationsfachdienste (IFD) beraten arbeitssuchende und beschäftigte Menschen mit Behinderung und 
Schwerbehinderung sowie Arbeitgeber zur langfristigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
IFD sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§4 SGB 
IX) beteiligt werden. Ihr Fachpersonal ist mit den Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben vertraut und verfügt über arbeitspädagogische Qualifikationen um Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber entsprechend zu beraten.  
 
Auftraggeber sind die Arbeitsagenturen, die Integrations- bzw. Inklusionsämter oder die zuständigen Reha-
bilitationsträger. Daneben findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, der Schwerbehinderten-
vertretung und dem betrieblichem Integrationsteam statt. Bei Bedarf arbeitet ein IFD auch mit schulischen 
und beruflichen Rehabilitationseinrichtungen zusammen. Die IFD sind also ein gemeinsames Dienstleis-
tungsangebot mehrerer gesetzlicher Leistungsträger für schwerbehinderte Menschen und ihre Arbeitgeber.  
 
Aufgaben, Beauftragung und Finanzierung sind durch das Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (§§ 185 und 192 
ff SGB IX) sowie durch die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (§§ 27 a und 28 SchwbAV) ge-
regelt. 
 

Wer kann sich an einen Integrationsfachdienst wenden? 

▪ Schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung 

▪ Beschäftigte aus den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) die nach zielgerichteter Vorberei-
tung den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erreichen können, 

▪ Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) haben und mit Hilfe des Budgets für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt arbeiten möchten 

▪ Schwerbehinderte, die zur Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Unter-
stützung angewiesen sind 

▪ Selbständige, bei denen die Arbeitsfähigkeit gegeben ist 

▪ Arbeitgeber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung durch IFD auch ohne Schwerbehinderung? 

▪ Der Integrationsfachdienst kann nach § 49 Abs. 6 SGB IX auch zur beruflichen Eingliederung von be-
hinderten Menschen, die keinen Schwerbehindertenstatus haben, tätig werden. Bei Schulabgän-
gern, die noch keinen Schwerbehindertenausweis besitzen, kann die Unterstützung durch den IFD 
beim zuständigen Rehabilitationsträger beantragt werden.  

▪ Auch Menschen, die einen GdB von 30-50 haben, können sich vom IFD unterstützen lassen. Notwen-
dig dazu ist die festgestellte Gleichstellung. Einen Antragsdownload hierfür finden Sie hier. www.ar-
beitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/gleichstellung 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rehabilitationstr%C3%A4ger
http://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/gleichstellung
http://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/gleichstellung
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Welche Aufgaben haben Integrationsfachdienste? 

1. Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt  

▪ Akquirieren von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

▪ Hilfe bei der Leistungsgewährung eines Budgets für Ausbildung, Budget für Arbeit 

▪ Erstellen individueller Fähigkeits-, Leistungs- und Interessensprofile 

▪ Unterstützung beim Übergang von der Schule in das Arbeitsleben 

▪ Hilfe bei der Praktikums- und Stellensuche 

▪ Unterstützung bei der Arbeitsaufnahme und der Einarbeitung  

▪ Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Beruf nach längerer Krankheit, nach einem Klinik-Aufenthalt 
oder nach einer Rehabilitationsmaßnahme 

▪ Abstimmen von Arbeitsplatz-Anforderungen 

▪ Einrichtung einer Begleitung am Arbeitsplatz (Arbeitsassistenz) 

▪ Information über Fördermöglichkeiten des Integrationsamtes, örtlicher Fürsorgestellen und der Agentur 
für Arbeit. 

▪ Hilfen beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche  

▪ Unterstützung bei Schwierigkeiten und Konflikten am Arbeitsplatz 
 
 
 
 
 
 

2. Unterstützung und Beratung von Arbeitgebern als „Einheitliche Ansprechstelle“ 

Seit 2022 dienen Integrationsfachdienste nach dem Teilhabestärkungsgesetz als „Einheitliche Ansprechstel-
len“ für Arbeitgeber. Sie sollen diese gezielt ansprechen, für die Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen sensibilisieren und ihnen bei der Umsetzung behilflich sein. Konkret un-
terstützen sie  

▪ bei Fragen vor und während der Einstellung von Menschen mit Behinderungen 

▪ bei der Umsetzung eines Budgets für Ausbildung oder Arbeit oder von Leistungen anderer Kostenträger 

▪ durch behinderungsbezogene Information und Aufklärung von Vorgesetzten und Kollegen im Arbeits-
platzumfeld 

▪ bei der Feststellung der Arbeitsplatzanforderungen 

▪ durch Vorschlagen geeigneter Bewerberinnen und Bewerber 

▪ durch Beratung während eines Praktikums 

▪ durch Information über beschäftigungsfördernde Instrumente, z. B. Zuschüsse der Agenturen oder In-
tegrationsämter 

Hinweis: Wenden Sie sich unbürokratisch und direkt an einen Integrationsfachdienst, wenn Sie sich mit 
krankheits- oder behinderungsbedingten Veränderungen am Arbeitsplatz konfrontiert sehen oder ei-
nen Ausbildungsplatz suchen. 
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Weiterführende Informationen  
 
DGM Infodienstblätter „Ausbildung“, „Persönliches Budget“, „Offenbarung Schwerbehinderung“, „Schwer-
behindertenausweis (allgemein)“ 
 
Integrationsfachdienste gibt es im gesamten Bundesgebiet, in jedem Bezirk einer Agentur für Arbeit ist min-
destens ein solcher Dienst eingerichtet. Adressen erfahren Sie hier: 

▪ Online-Suche Integrationsämter und Integrationsfachdienste: www.bih.de/integrationsaemter/   

▪ Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung BAG UB e.V.: www.bag-ub.de   
T 040 43253123   

▪ Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/integrationsfachdienst 

http://www.bih.de/integrationsaemter/
http://www.bag-ub.de/
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/integrationsfachdienst

